
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gez. Jens Bley



Lfd.-Nr. Art der Sondernutzung Bemessungsgrundlage Zeiteinheit Gebühr in EUR Mindestgebühr

1 Ortsfeste und bewegliche Verkaufsstände aller Art
je beanspruchter m² 

Straßenfläche
monatlich 30,00  

2 Aufstellen von Warenauslagen
je beanspruchter m² 

Straßenfläche
monatlich 10,00 15,00 

3

Aufstellen von Tresen, Tischen, Stehtischen und Sitzgelegenheiten zu 

gewerblichen Zwecken vor Cafés, Restaurants, Eisdielen und 

Geschäften

Saison (Apr.-Sep.)

3.1. Tresen je Tresen (2m) Saison (Apr.-Sep.) 25,00 

3.2. Stühle / Sitzgelegenheit je Stuhl Saison (Apr.-Sep.) 5,00 

3.3. Tische je Tisch Saison (Apr.-Sep.) 10,00 

3.4. Stehtische je Stehtisch Saison (Apr.-Sep.) 10,00 

4 Straßenfeste oder -feten (nicht kommerziell) gebührenfrei

5

Vergabe von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Gehwegen, 

Fahrflächen, Parkplätze etc. (z.B. Public Viewing). In dieser Gebühr 

sind die Verkaufsstände, Imbissbuden und Schaustellerstände etc. 

enthalten

je beanspruchter m² 

Straßenfläche

Gesamtvergabe 

Centralplatz und 

Hindenburgplatz

wöchentlich

 

täglich

Wochenende (Fr.-So.)

0,50

300,00

500,00

6

Baubuden, Bauzäune, Gerüste, Schuttrutschen, Arbeitswagen, 

Baumaschinen und -geräte, Container, Lagerung von Baustoffen und 

Bauschutt

a) gebührenfrei

b) je beanspruchter m² 

Straßenfläche 

bis zu einer Dauer von 

einer Woche

bei einer Dauer von 

mehr als einer Woche 

wöchentlich

1,00

 

30,00

7 Plakatwerbung je 15 Stück wöchentlich 35,00 

8
Verteilen von Handzetteln, Flyer oder andere Werbeschriften mit 

Ausnahme der Werbung politischen oder religiösen Inhalts
pro Person täglich 10,00 

Anlage 1

zur Satzung der Stadt Twistringen über die Erlaubnis für Sondernutzung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

(Sondernutzungssatzung) in der Fassung vom 14.12.2023



9

Werbung durch Personen, die Plakate oder ähnliche Ankündigungen 

umhertragen oder mit Lautsprechern werben mit Ausnahme der 

Werbung politischer oder religiöser Inhalte

pro Person täglich 10,00 

10
Infostände oder -tische, Plakatständer mit Ausnahme der Werbung 

politischen oder religiösen Inhalts

je beanspruchter m² 

Straßenfläche
täglich 10,00 20,00 

11
Werbefahren mit Fahrzeugen, auch mit Lautsprechern oder das 

Aufstellen solcher Fahrzeuge zu Werbezwecken
je Fahrzeug täglich 20,00 

12
Abstellen von nicht zugelassenen, aber zulassungspflichtigen sowie 

von nicht betriebsbereiten Kraftfahrzeugen länger als 24 Std.
je Fahrzeug wöchentlich 30,00 

13

Parken von Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug außerhalb 

entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als zwei Wochen 

(§ 12 Abs. 3b StVO)

je Anhänger wöchentlich 30,00 

14

Carsharing (Carsharing-Fahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, die einer 

unbestimmten Anzahl von Fahrerinnen und Fahrern auf der Grundlage 

einer Rahmenvereinbarung zur selbstständigen Nutzung nach einem 

die Energiekosten mit einschließenden Zeit- und/oder Kilometertarif 

angeboten werden)

pro Stellplatz jährlich 100,00 

15
Vorübergehende Anlage von Gehwegüberfahrten oder 

Grundstückszufahrten bei Baumaßnahmen (z.B. Baustellenzufahrten)
je Zufahrt einmalig 25,00 

16 Zweite Grundstückszufahrt je Zufahrt einmalig 500,00 

17
Sondernutzungen die nicht unter den vorstehenden Tarifziffern 

aufgeführt sind
10,00 - 1.200,00


